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Geringfugige Bt
Beschaftigungen

Beschaftigte im Minijob oder in kurzfristigen Jobs bleiben oft
versicherungsfrei. Sie als Arbeitgeber prifen Entgeltgrenzen,
rechnen Mehrfachjobs zusammen und melden korrekt. Hier
bekommen Sie einen Uberblick tiber praktische Entscheidungshilfen,
Pauschalen, Meldepflichten und die die RechtslageSo vermeiden
Sie Nachforderungen und bleiben rechtssicher.
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Sie mdchten das Beratungsblatt (noch einmal)
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1.1 Rentenversicherungspflicht —

Befreiung im Uberblick

In der Rentenversicherung sind geringflgig
entlohnte Beschéftigte grundsatzlich
versicherungspflichtig.

Beschaftigte konnen sich jedoch von dieser
Pflicht befreien lassen. Der Antrag wird beim
wird schriftlich beim Arbeitgeber gestellt und

gilt einheitlich fur alle Minijobs der
beschaftigten Person.

Erfolgt innerhalb eines Monats kein
Widerspruch, gilt die Befreiung als erteilt.
Diese Befreiung ist dann fur die Dauer der
jeweiligen Beschéftigung bindend.

Schaubild 1: Ablauf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht:

Aufnahme geringfilgig entichnte Beschaftigung

Es besteht grundsatzlich Rentenversicherungspfiicht. Hat die Beschaftigte bzw. der
Beschaftigte einen Antrag auf Befreiung gestellt?

Hat die Minijob-Zentrale
innerhalb eines Monats,
nachdem der Arbeitgeber

den Antrag mit der nachsten
Entgeltabrechnung gemeldet
hat, Widerspruch erhoben?

RV-Freiheit in allen geringfigigen
Beschaftigungen. Der Arbeitgeber
zahlt den pauschalen Betrag
(15 %).

Ihre Schritte als Arbeitgeber:

Prufen Sie, ob das regelméaRige Entgelt die
Grenze von 603 Euro im Monat
uberschreitet.

Dokumentieren Sie schriftliche
Befreiungsantrage (mit Eingangsdatum) in
den Lohnunterlagen.

Melden Sie die Befreiung mit der nachsten
Entgeltabrechnung an die Minijob-Zentrale
(Beitragsgruppe Rentenversicherung“5“).

Berechnen Sie danach nur den
pauschalen Arbeitgeberanteil
(15 Prozent) zur Rentenversicherung.

Geringfligige Beschéftigung

k.

RV-Pflicht. Die Arbeitnehmerin
bzw. der Arbeitnehmer zahlt die
Differenz aus dem vollen
Arbeitsentgelt abziiglich des
pauschalen Arbeitgeber-Beitrags
{15 %).

e

1.2 Ausnahmen — keine Versicherungs-
freiheit

Versicherungsfreiheit wegen Geringfiigigkeit
gilt nicht flir bestimmte Beschéaftigungen —
selbst dann nicht, wenn wenn das Entgelt
oder die Dauer geringfligig sind.

Diese Beschaftigungen sind in der Regel in
allen Zweigen der Sozialversicherung
versicherungspflichtig.
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Ausnahmen:

= Betriebliche Berufsausbildung (Ausbildung,
Praktika)
= Freiwilliges soziales/6kologisches Jahr

= Stufenweise Wiedereingliederung ins
Erwerbsleben

Euro? Dann ist das gesamte Beschaftigungs-
verhaltnis versicherungspflichtig — nicht nur
der Monat der Sonderzahlung.

Tipp: Mehr Infos zur versicherungsrechtlichen
Beurteilung finden Sie in den Geringfiligig-
keits-Richtlinien unter firmenkunden.tk.de,
Suchnummer 2165024.

1.3 Mehrfachbeschaftigungen bei
demselben Arbeitgeber

Mehrere Jobs z&hlen als einheitliches
Beschaftigungsverhéaltnis — ohne Ricksicht
auf die arbeitsvertragliche Gestaltung.

Sie fassen alle Entgelte zusammen, um die
Geringfugigkeit zu prufen.

Ein separater Arbeitsvertrag fur jede Tatigkeit
andert nichts an der Zusammenrechnung.

Die Beschaftigung ist dann in allen Zweigen
der Sozialversicherung versicherungspflichtig.

Sie halten dann die Berechnung und das
Ergebnis in den Lohnunterlagen fest.

1.4 RegelméRiges Entgelt

Das regelmafige Arbeitsentgelt ist die Grund-
lage fur die Beurteilung der Geringfugigkeit.
Dazu gehdren das Monatsgehalt und die
voraussichtlichen Sonderzahlungen.

Beispiele sind hierfur das Weihnachtsgeld
oder andere Sonderzahlungen, die sich aus
Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder einem Uber
Jahre hinweg entstandenen Gewohnheits-
recht ergeben — auch wenn die Zahlung nicht
tatséchlich erfolgen muss.

Bei der Prifung rechnen Sie das voraus-
sichtliche Entgelt fur ein Zeitjahr zusammen
und teilen die Summe durch 12.

Uberschreitet die voraussichtliche Jahres-
summe (geteilt durch 12) die Grenze von 603

Geringfligige Beschéftigung

Beispiel 2: Weihnachtsgeld

Monatsentgelt: 580 Euro

Weihnachtsgeld: 350 Euro

Berechnung:

580 Euro x 12 = 6.960 Euro
+ 350 Euro

zusammen = 7.310 Euro

geteilt durch 12 = 609,17 Euro

Ergebnis: Die Geringfugigkeitsgrenze wird
uberschritten. Das Beschaftigungsverhaltnis
ist in allen Zweigen versicherungspflichtig.

Das bedeutet fur Sie als Arbeitgeber:
Bericksichtigen Sie bei der Geringfugigkeits-
prufung immer voraussichtliche Sonder-
zahlungen und fihren Sie die Berechnung fur
ein Zeitjahr durch.

Gut zu wissen: Ein Rechtswirksamer
Verzicht auf Sonderzahlungen schliel3t diese
aus der Berechnung aus. Ohne Verzicht
missen Sie eine Sonderzahlung einbeziehen
— auch wenn diese nicht gezahlt wurde.

1.5 Bestandsschutzregelung bis 31.
Dezember 2023

Die frihere Bestandsschutzregelung galt fur
Beschaftigungen mit einem bisherigen
regelmafigen monatlichen Arbeitsentgelt
zwischen 450,01 Euro und 520 Euro. Diese
Personen blieben tber den 30. September
2022 hinaus in der Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung versicherungs-
pflichtig, obwohl die Geringflgigkeitsgrenze
bereits angehoben war. Die Regelung endete
am 31. Dezember 2023.

In der Rentenversicherung gab es keinen
Bestandsschutz. Seit dem 1. Oktober 2022
bestand dort Versicherungspflicht als
Minijobber:in. Der Arbeitgeber trug 15 Prozent
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und die beschéftigte Person 3,6 Prozent des
Rentenversicherungsbeitrags (wenn keine
Befreiung erfolgte).

1.6 Steuerfreie Einnahmen

Steuerfreie Einnahmen rechnen Sie auf dem
Arbeitsentgelt nicht hinzu. Dazu gehéren

z. B. steuerfreie Fahrkostenzuschisse,
bestimmte steuerfreie Rabatte oder steuerfrei
erstattete Reisekosten. Diese Leistungen
erhthen das beitragspflichtige Entgelt nicht
und bleiben bei der Prufung der
Geringfugigkeit unbertcksichtigt.

1.7 Schwankendes Entgelt

Schwankt die Hohe des Arbeitsentgelts,
ermitteln Sie das in der Zukunft zu erwartende
Entgelt.

Rechnen Sie alle voraussichtlichen Beziige
des kommenden Jahres zusammen und teilen
die Summe durch 12. Daraus ergibt sich der
monatliche Durchschnittswert, den Sie zur
Beurteilung der Geringflgigkeit heranziehen.

Wichtig: Stellt sich spater heraus, dass die
Schatzung unzutreffend war, bleibt die
versicherungsrechtliche Beurteilung fur die
Vergangenheit bestehen. Eine Korrektur
erfolgt nur fur die Zukunft.

1.8 Mehrfachbeschéftigungen bei
verschiedenen Arbeitgebern

Ubt eine beschaftigte Person mehrere
geringfugig entlohnte Beschaftigungen bei
verschiedenen Arbeitgebern nebeneinander
aus, mussen Arbeitsentgelte zusammen-
gerechnet werden.

Wird durch die Entgeltgrenze tGberschritten,
besteht Versicherungspflicht in allen Zweigen
der Sozialversicherung.

Neben einer versicherungspflichtigen
Hauptbeschéftigung bleibt eine zusétzlich
ausgeubte geringfligig entlohnte
Beschaftigung in der Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei.

Geringfligige Beschéftigung

Jede weitere — fUr sich allein betrachtet
geringflgige — Beschaftigung wird durch die
Zusammenrechnung mit der Haupt-
beschaftigung versicherungspflichtig.

Ausnahmen gibt es nur, wenn in der
Hauptbeschéftigung Versicherungsfreiheit
besteht, etwa bei Beamt:innen oder
bestimmten Selbststandigen.

Beispiel 3: Mehrere Minijobs

Minijob A 200 Euro
Minijob B 220 Euro
Minijob C 180 Euro
Gesamtentgelt: 600 Euro

Ergebnis: Die Entgeltgrenze wird nicht
Uberschritten. Die Beschéaftigungen sind
zusammengerechnet geringfigig entlohnt und
damit versicherungsfrei in der Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung. In der
Rentenversicherung besteht Versicherungs-
pflicht (wenn keine Befreiung beantragt
wurde).

Beispiel 4: Grenze Uberschritten

Minijob A 260 Euro
Minijob B 300 Euro
Minijob C 560 Euro
Gesamtentgelt: 1.120 Euro

Ergebnis: Die Entgeltgrenze von 603 Euro
wird deutlich tUberschritten und die
Beschaftigungen sind nicht mehr geringfugig
entlohnt. Deshalb sind sie in der Kranken-,
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicher-
ung versicherungspflichtig.

Beispiel 5: Ein Minijob neben Haupt-
beschéaftigung

610 Euro
160 Euro

Hauptbeschéftigung A
Minijob B

Ergebnis: Beschéftigung A ist bereits fur sich
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allein betrachtet versicherungspflichtig.

Da nur ein Minijob nebenher ausgetbt wird,
wird das Entgelt von Beschéaftigung B nicht
mit der Hauptbeschéaftigung zusammen-
gerechnet. Beschaftigung B bleibt geringflgig
entlohnt und versicherungsfrei in der
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung. In der Renten-
versicherung besteht Versicherungspflicht.

Beispiel 6: Zweiter Minijob neben
Hauptbeschéaftigung

Hauptbeschéaftigung A 610 Euro
Minijob B 160 Euro
Minijob C (spater aufgenommen) 140 Euro

Ergebnis: Der zuerst aufgenommene
Minijob B bleibt versicherungsfrei in der
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicher-
ung.

Minijob C wird mit der Hauptbeschatftigung
zusammengerechnet und ist damit in der
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung
versicherungspflichtig. In der Arbeitslosen-
versicherung erfolgt keine Zusammen-
rechnung mit den Minijobs.

Hinweis: In der Arbeitslosenversicherung
erfolgt keine Zusammenrechnung von
geringflgig entlohnten, nicht geringfiigig
entlohnten und kurzfristigen Beschéaftigungen.
Mitarbeitende kénnen einen Minijob und eine
kurzfristige Beschaftigung nebeneinander
ausliben, ohne versicherungspflichtig in der
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicher-
ung zu werden.

Jahresarbeitsentgeltgrenze? Dann werden sie
zunachst auch in dieser 2. Beschaftigung
krankenversicherungspflichtig.

Die zuerst aufgenommene geringflgige
Beschaéftigung ist versicherungsfrei und
bleibt bei der Prifung unbertcksichtigt.

Wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze
(JAEG) voraussichtlich im laufenden und im
folgenden Kalenderjahr Uberschritten, kann
zum Ende des Kalenderjahres wieder
Versicherungsfreiheit eintreten. Die Beitrage
zur Kranken- und Pflegeversicherung missen
bis dahin fur die betroffenen Beschaftigungen
bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze
gezahlt werden.

JAEG 2026: 77.400 Euro

1.9 Besonderheiten in der
Krankenversicherung

Nehmen Beschéftigte eine 2. geringflgige
Beschaftigung neben einer versicherungs-
pflichtigen Hauptbeschéftigung auf und
Uberschreiten beide Entgelte zusammen die

Geringfligige Beschéftigung

Beispiel 7: Uberschreiten der Jahres-
arbeitsentgeltgrenze

Arbeitgeber A 6.400 Euro
Arbeitgeber B (ab 01.05) 300 Euro
Arbeitgeber C (ab 01.07) 400 Euro

Ergebnis: In der Beschéaftigung A besteht
Krankenversicherungspflicht. Durch
Beschaftigung B &ndert sich nichts, da diese
als einzige geringfligige Beschaftigung neben
der Hauptbeschaftigung ausgeibt wird.
Beschaftigung B bleibt unbericksichtigt.
Durch die Aufnahme von Beschaftigung C
wird jedoch die Jahresarbeitsentgeltgrenze
Uberschritten — deshalb rechnen Sie diese mit
der Hauptbeschaftigung zusammen (Gesamt-
entgelt: 81.600 Euro jahrlich). Wenn die
Grenze auch im Folgejahr Gberschritten wird,
wird auch Beschaftigung C kranken-
versicherungspflichtig.

Hinweis: In der Rentenversicherung sind alle
Beschaftigungen versicherungspflichtig, in der
Arbeitslosenversicherung ist Beschéaftigung A
versicherungspflichtig, C dagegen
versicherungsfrei.
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Beispiel 8: Bereits mit Hauptbeschaftigung
uber der Jahresarbeitsentgeltgrenze

Arbeitgeber A 6.600 Euro
(Entgelt tber JAEG)

Arbeitgeber B (ab 01.05) 300 Euro
(geringfligig entlohnt)

Arbeitgeber C (ab 01.07) 400 Euro

(geringfligig entlohnt)

Ergebnis: In der Beschéaftigung A wird die
Jahresarbeitsentgeltgrenze bereits
uberschritten — daher besteht Kranken-
versicherungsfreiheit. Durch die Aufnahme
der Beschaftigung B &ndert sich daran nichts,
da diese als einzige geringfugig entlohnte
Beschéftigung neben der Haupttatigkeit

Abbildung 2 — Krankenversicherung (KV)

ausgeubt wird. Auch Beschéaftigung B bleibt
krankenversicherungsfrei und wird bei der
Prifung der Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht
bertcksichtigt. Beschéaftigung C ist ebenfalls
krankenversicherungsfrei, weil die
beschéftigte Person die Jahresarbeitsentgelt-
grenze bereits mit der Hauptbeschaftigung A
Uberschreitet.

Das bedeutet: Die beiden Minijobs haben
keinen Einfluss auf den Status in der
Krankenversicherung.

Hinweis: In der Rentenversicherung sind in
den Beispielen 7 und 8 alle Beschaftigungen
versicherungspflichtig. In der Arbeitslosen-
versicherung ist dagegen nur die
Hauptbeschéftigung versicherungspflichtig.

Aufnahme geringfugig entlohnte Beschaftigung

Bestehen weitere geringfiigig entlohnte Beschaftigungen?

Ja

Ja Mein

st die Haupt-
beschaftigung
Kv-pfiichtig?

Ubersteigt das
Arbeitsentgelt
556 EUR?

KV-Pfiicht aller

Nein geringfigig
entlohnten

Beschaftigungen.

Besteht eine Hauptbeschaftigung?

Nein

+

Keine KV-Pflicht.

Ist der
Arbeitnehmer
GKV-

versichert?

AG zahlt
pauschalen
Beitrag (13 %).

Kein Pauschal-
beitrag

Ja

Ist die Arbeitnehmerin bzw. der
Arbeitnehmer GKV-versichert?

Wird mit den geringfilgig entiohnten
Beschaftigungen
(erste geringfligig entiohnte
Beschattigung ausgenommen) die JAE-
Grenze fir das akiuelle und das

Folgejahr dberschritten?

Ja Nein

¥ ¥
Keine Keine
Pauschale Pauschale
(qgf. Beitrags- (ggf. Zuschuss
Zuschuss). RV).

Geringfligige Beschéftigung

Ja Nein

KV-frei zum KV-Pflicht der
Ablauf des aktuell
Kalenderjahres aufgenommenen
{bis dahin geringfigig
besteht Kv- entlohnten
Pflicht). Beschaftigung
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1.10 Uberschreiten der Grenzwerte

Erhoht sich das gezahlte Entgelt und wird die
Geringfugigkeitsgrenze von 603 Euro
Uberschritten, tritt vom Tag des Uberschreit-
ens an Versicherungspflicht in allen Zweigen
der Sozialversicherung ein. Fur die Vergang-
enheit bleibt es bei der zuvor bestehenden
Versicherungsfreiheit.

Uberschreitet die beschéftigte Person die
Geringfugigkeitsgrenze nur gelegentlich und
unvorhergesehen, fuhrt dies nicht zur
Versicherungspflicht in der Kranken , Pflege
und Arbeitslosenversicherung. Dabei darf sie
die Grenze insgesamt nicht mehr als

2 Monate innerhalb eines Zeitjahres bis zum
Doppelten des monatlichen Wertes
Uberschreiten. Das Zeitjahr entspricht einem
Zeitraum von 12 Monaten.

entlohnt und in der Kranken , Pflege und
Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei.

2. Kurzfristige Beschaftigungen

Eine Beschaftigung gilt als kurzfristig, wenn
sie im Laufe eines Kalenderjahres von
vornherein héchstens 3 Monate oder 70
Arbeitstage begrenzt ist und nicht
berufsméafig ausgeubt wird.

Die Befristung kann sich aus dem
Arbeitsvertrag oder aus der Eigenart der
Beschaftigung ergeben — z. B. bei saisonalen
Aushilfsjobs wie der Erntehilfe. Die Hohe des
Arbeitsentgelts spielt fur die Versicherungs-
freiheit dabei keine Rolle.

Beispiel 9: Gehaltserh6hung

570 Euro
610 Euro

Beschaftigung ab 01.06.2026
Gehaltserhéhung ab 01.09.2026

Ergebnis: Die Beschaftigung ist vom 1. Juni
bis zum 31. August 2026 geringfiigig entlohnt
und damit in der Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei.
In der Rentenversicherung besteht
Versicherungspflicht.

Ab dem 1. September 2026 die Gering-
fugigkeitsgrenze Uberschritten. Es besteht
dann Versicherungspflicht in allen Zweigen
der Sozialversicherung.

Beispiel 11: Befristete Ferien-
beschéaftigung

Beschaftigung einer
Schilerin (Ferienjob)
Monatliches Entgelt

01.07. - 15.08.
600 Euro

Ergebnis: Das Beschaftigungsverhaltnis ist
von vornherein auf einen Zeitraum innerhalb
der Zeitgrenze befristet — daher ist es kurz-
fristig und versicherungsfrei.

Wenn die Beschaftigung unbefristet ist oder
ihre Dauer von vornherein nicht feststeht,
besteht in jedem Fall Versicherungspflicht.

Beispiel 10

Beschaftigung ab 01.04. 450 Euro
Zusatzliche Krankheitsvertretung

01.09. - 19.10. 610 Euro

Ergebnis: Die Geringflgigkeitsgrenze wird
nur vorubergehend tberschritten (fir weniger
als 2 Monate und nicht tiber das Doppelte des
regelmanigen Entgelts hinaus). AuRerdem
war die Mehrarbeit nicht vorhersehbar. Die
Beschaftigung bleibt weiterhin geringfligig

Geringfligige Beschéftigung

Beispiel 12 Unbefristete Aushilfs-
beschéaftigung

unbefristete Beschéftigung ab 01.07.
beendet zum 31.07.
monatliches Entgelt 1.500 Euro

Ergebnis: Die Beschaftigung war nicht von
vornherein zeitlich begrenzt und ist daher
nicht kurzfristig. Es besteht Versicherungs-
pflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung.
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Wichtig: Eine nachtragliche Einstufung als
kurzfristige Beschaftigung ist nicht mdglich.

2.1 Zeitgrenzen

Bei der Beurteilung einer kurzfristigen
Beschaftigung prifen Sie immer beide
Zeitgrenzen: 3 Monate oder 70 Arbeitstage.
Das machen Sie unabhangig davon, an wie
vielen Tagen pro Woche tatsachlich gearbeitet
wird.

Werden die Zeitgrenzen durch weitere
kurzfristige Beschaftigungen im selben
Kalenderjahr Giberschritten, kann die
Versicherungsfreiheit entfallen. In diesem Fall
ist eine neue Beurteilung notwendig.

2.2 Uberschreiten der Zeitgrenze

Uberschreitet eine kurzfristige Beschaftigung
entgegen der urspringlichen Erwartung die
Zeitgrenze, tritt vom Tag des Uberschreitens
an Versicherungspflicht ein. Stellt sich schon
im Laufe der Beschéaftigung heraus, dass die
Grenze Uberschritten wird, beginnt die
Versicherungspflicht mit dem Tag, an dem
dies erkennbar wird.

Beispiel 13: Unvorhergesehene Verlanger-
ung

Beschaftigung eines
Hausmannes als Urlaubs-
vertretung

monatliches Entgelt

01.07. - 31.08.
1.500 Euro

Verlangerung ab dem 1. September, weil die
vertretene Mitarbeiterin unerwartet erkrankt.

Ergebnis: Die Beschaftigung war zunéachst
auf 2 Monate befristet (deshalb kurzfristig)
und somit bis zum 31. August versicherungs-
frei. Die Verlangerung war zu Beginn nicht
absehbar. Ab deml. September Uberschreiten
die Zeiten die Kurzfristigkeitsgrenze und es
besteht Versicherungspflicht in der Kranken-,
Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung.

Geringfligige Beschéftigung

Beispiel 14: Fruh erkennbare Uber-
schreitung

Beschaftigung einer
Hausfrau als Urlaubs-
vertretung
monatliches Entgelt

01.07. - 31.08.
1.500 Euro

Bereits am 5. August wird eine unbefristete
Fortsetzung ab dem 1. September vereinbart,
da die vertretene Mitarbeiterin gekindigt hat.

Ergebnis: Die Beschaftigung gilt bis zum 4.
August als kurzfristig und ist somit
versicherungsfrei. Ab dem 5. August steht
fest, dass die Zeitgrenze Uberschritten wird.
Von diesem Tag an besteht Versicherungs-
pflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung ein.

2.3 Dauerarbeitsverhaltnis

Eine Beschéftigung, die innerhalb eines
Dauerarbeitsverhéaltnisses ausgeubt wird
oder regelmanig wiederkehrt, kann nicht als
kurzfristige Beschaftigung beurteilt werden.
Das gilt auch, wenn die Summe der
Einsatztage im Kalenderjahr die Zeitgrenzen
formal nicht Uberschreitet — z. B. bei
sogenannten Ultimoaushilfen.

Beispiel 15: Regelmafige Ultimoaushilfe

Hausmann als Aushilfe jeweils an den letzten
4 Tagen des Monats

monatliches Entgelt 700 Euro
Insgesamt 48 Arbeitstage im Jahr (8 Stunden
taglich).

Ergebnis: Die Beschaftigung ist auf Dauer
ausgelegt und wiederholt sich regelmalig. Sie
ist daher nicht kurzfristig, obwohl die Grenze
von 70 Arbeitstagen eingehalten wird. Die
Entgeltgrenze fur Minijobs wird mit 700 Euro
Uberschritten. Daher besteht Versicherungs-
pflicht in allen Zweigen der Sozial-
versicherung.
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2.4 Zusammenrechnung von
Beschaftigungen

Uben Mitarbeitende im Laufe eines
Kalenderjahres mehrere kurzfristige
Beschaftigungen nacheinander aus, missen
die Zeiten zusammengerechnet werden.
Werden insgesamt mehr als 70 Arbeitstage
oder 3 Monate (bzw. 90 Kalendertage)
gearbeitet, ist dies keine kurzfristige
Beschaftigung und es besteht Versicherungs-
pflicht.

BerufsmaRigkeit besteht, wenn sie fur die
betroffene Person nicht von untergeordneter
wirtschaftlicher Bedeutung ist und die
Sicherung des Lebensunterhalts im Vorder-
grund steht.

Bei der Prufung der BerufsmaRigkeit werden
alle im Kalenderjahr ausgeubten, mehr als
geringfugig entlohnten Beschaftigungen
einbezogen. Eine parallel ausgetibte Haupt-
beschéaftigung wird dabei nicht mitgerechnet.

Beispiel 16: Mehrere Einsatze im Kalender-
jahr

Beschaftigung A 02.02.-23.02. 22 Tage
Beschéftigung B 02.03.-20.04. 49 Tage
Beschaftigung C  01.05.-15.05. 15 Tage
zusammen 86 Tage

Alle Beschéaftigungen waren befristet (5-Tage-
Woche mit 40 Stunden); monatlich je
1.500 Euro.

Ergebnis: Die Beschaftigungen A und B sind
kurzfristig und versicherungsfrei.
Beschaftigung C wird zusammen mit den
beiden vorherigen Beschaftigungen an
insgesamt 86 Kalendertagen ausgetbt und
bleibt damit innerhalb der Zeitgrenze von

90 Kalendertagen.

Die Zeitgrenze von 70 Arbeitstagen wére nur
dann entscheidend, wenn die Kalendertage
Uberschritten wirden.

Werden sowohl 90 Kalendertage als auch 70
Arbeitstage Uberschritten, ist die letzte
Beschaftigung von Beginn an
versicherungspflichtig.

Beispiel 17: Mehrere Beschéaftigungen im
Kalenderjahr

01.05. - 10.08.
01.09. - 25.09.

Beschaftigung A
Beschéftigung B

Beide Beschaftigungen waren befristet,
ausgelbt an 5 Tagen (40 Stunden)
wochentlich; monatliches Entgelt 1.500 EUR.

Ergebnis: Beschéftigung A ist weder
kurzfristig noch geringfugig und deshalb
versicherungspflichtig. Beschéaftigung B erfullt
zwar die Zeitgrenzen, wird aber nach Uber-
schreiten von insgesamt 3 Monaten
Beschaftigungsdauer im Kalenderjahr berufs-
mafig ausgeubt. Daher besteht auch in
Beschaftigung B Versicherungspflicht in allen
Zweigen.

2.5 BerufsmaRige Beschaftigung

Eine kurzfristige Beschéaftigung ist trotz
Einhaltung der Zeitgrenzen nicht
versicherungsfrei, wenn sie berufsmafiig
ausgeubt wird und wenn das Entgelt die
mafgebliche Entgeltgrenze Uberschreitet.

Geringfligige Beschéftigung

Bei bestimmten Personen wird
Berufsmafigkeit regelmanog unterstellt, wenn
keine geringfligig entlohnte Beschéftigung
besteht. Dazu gehéren:

= arbeitsuchend gemeldete Personen mit
oder ohne Leistungshezug

=  Personen in Elternzeit oder unbezahltem
Urlaub, die voribergehend arbeiten

= Asylbewerber:innen, Geduldete oder
gefluchtete Personen.

Bei Personen, die aus dem Berufsleben
ausgeschieden sind, werden Beschaftigungs-
zeiten vor dem Ausscheiden nicht
bertcksichtigt. Das betrifft zum Beispiel
Rentenbezieher:innen (Altersrente) sowie
Hausfrauen und -manner.
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Beispiel 18: Altersrentner nach Aus-
scheiden

seit Jahren - 31.05.
ab 01.06.
01.08. - 30.08.

Beschaftigung A
Altersrentner
Beschéftigung B

Ergebnis: Beschaftigung B wird nach dem
Eintritt in den Ruhestand aufgenommen.
Zeiten vor dem 1. Juni werden nicht
angerechnet. Die Beschaftigung ist kurzfristig
und bleibt versicherungsfrei.

Wichtig: Folgt dem Schulbesuch jedoch
unmittelbar eine Berufsausbildung oder ein
duales Studium, gelten die Betroffenen schon
wahrend der befristeten Beschéaftigung als
berufsmafig tatig. In diesen Fallen besteht
Versicherungspflicht.

Bei Abiturient:innen, die noch nicht in das
Erwerbsleben eingetreten sind, ist
entscheidend, was fiir die nahe Zukunft
geplant ist. Soll auf die Schule unmittelbar ein
Studium folgen, besteht bei einer dazwischen
ausgeubten kurzfristigen Beschaftigung in der
Regel keine Berufsmafiigkeit.

Beispiel 19: Abitur — anschliel3endes
Studium

Schulende (Abitur) 31.07.
Beginn Studium 01.10.
Beschaftigung (befristet,
Entgelt 750 Euro) 01.08. - 25.09.
Ergebnis: Die Beschaftigung ist kurzfristig.
und dient nur der Uberbriickung bis zum
Studienbeginn. Sie wird nicht berufsmafig
ausgeubt und bleibt daher versicherungsfrei.

Beispiel 20: Abitur — anschlielRende
Berufsausbildung

Schulende 31.07.
Berufsausbildung ab 01.10.
Beschaftigung (befristet,
Entgelt 750 Euro) 01.08. - 25.09.
Ergebnis: Die Beschatftigung erflllt zwar die
Zeitgrenzen, wird aber berufsmafig
ausgeubt, weil sie in engem Zusammenhang
mit dem Eintritt ins Berufsleben steht. Es
besteht Versicherungspflicht in der Kranken-,
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicher-
ung.

Geringfligige Beschéftigung

In diesen Fallen ist eine BerufsmaRigkeit fur
Mitarbeitende ausgeschlossen:

= Sie Uben neben einer versicherungs-
pflichtigen Hauptbeschéaftigung eine
kurzfristige Beschaftigung aus.

= Sie leisten ein freiwilliges sozialen oder
okologisches Jahr.

= Sie leisten einen
Bundesfreiwilligendienst.

=  Sie beziehen Vorruhestandsgeld.
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Abbildung 3 — Versicherungspflicht oder -freiheit

Beirdgt das Entgelt bis zu 556 EUR?

Ist die Beschéfligung auf nicht mehr

als 3 Monate bzw. 70 Arbeilstage
befristet?

ausgeilbt?

Wurden im Kalenderjahr weitere
Beschéftigungen ausgeibt?

Wurden die Beschaftigungen

Ja

[

> Kranken-, Pilege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung.

Die Beschatftigung ist

versicherungsirei in allen Zweigen der «+—

Sozialversicherung.

3. Beitrage

Bei kurzfristigen Beschaftigungen fallen keine
Beitrage zur Kranken , Pflege , Renten- und
Arbeitslosenversicherung an, da diese
Beschaftigungen versicherungsfrei sind.

Fur geringflgig entlohnte Beschaftigungen,
die versicherungsfrei sind, miissen Sie als
Arbeitgeber pauschale Beitrage zur Kranken-
und Rentenversicherung zahlen.

Die Beitragssatze betragen:
= 13 Prozent zur Krankenversicherung
= 15 Prozent zur Rentenversicherung

Lassen sich die geringfligig Beschéftigten
nicht von der Rentenversicherungspflicht
befreien, zahlen sie die Differenz von

Geringfligige Beschéftigung

Wird die Beschaftigung berufsmalig

{zusammen mit der Zu beurteilenden

Beschafigung) insgesamt an mehr als
drei Monaten bzw. 70 Arbeitstagen
ausgeilbt?

Es besteht Versicherungspflicht in der

Bestehen weitere geringfiigige
Beschéftigungsverhilinisse?

Besteht auch eine
Hauptbeschaftigung?

Wurde die Beschaftigung als erste
geringfigig entlohnte
MNebenbeschafiigung aufgenommen?

Mein

. Betragen die Entgelie bis
ein zu 556 EUR?

Versicherungs- Vsrﬂ?::?n*:;u ggrs—
pilicht in der Kranken-, Pflege-
Kranken-, Pliege- i '
Renten- und
und Renten- Arbeitslo-
versicherung

senversicherung

Die Beschaftigung ist versicherungsfrei in
der Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung. In der -
Rentenversicherung besteht Versicherungs-
pflicht.

3,6 Prozent zum einheitlichen Beitragssatz
der Rentenversicherung (2026: 18,6 Prozent)
selbst.

In Privathaushalten gelten ermagigte
Pauschalbeitrage. Fir geringflgig entlohnte
Beschaftigungen im Privathaushalt betragen
die Beitragssatze:

= 5Prozent zur Krankenversicherung,
= 5Prozent zur Rentenversicherung.

Die Beitrage werden jeweils allein vom
Arbeitgeber getragen.

Sind die Beschaftigten nicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versichert —
weder als Mitglied noch in der Familien-
versicherung —, entfallt der pauschale
Krankenversicherungsbeitrag von 13 Prozent.
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Wichtig sind au3erdem die besonderen
Regelungen zur Beitragsberechnung bei
Beschaftigungen im Ubergangsbereich
(Midijobbereich). Mehr Infos finden Sie im
hier: firmenkunden.tk.de, Suchnummer
2031420.

4. Einzugsstelle

Fur geringfligig Beschéftigte ist die Einzugs-
stelle nicht die Krankenkasse des
Beschaftigten, sondern einheitlich die
Minijob-Zentrale der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.
Fur den Beitragsnachweis Ihrer geringfiigig
Beschaftigten gibt es einen gesonderten
Datensatz, der auch die Pauschalsteuer
enthalt. Diese fihren Sie zusammen mit den
Sozialversicherungsbeitragen an die Minijob-
Zentrale ab.

Besteht wegen der Zusammenrechnung mit
anderen Beschaftigungen keine
Versicherungsfreiheit, gelten die tGblichen
Beitragssatze. In diesen Féllen ist die
jeweilige Krankenkasse der Beschaftigten
die Einzugsstelle.

5. Leistungen

Durch die Zahlung pauschaler Beitrage zur

Krankenversicherung fur geringflgig entlohnte

Beschaftigungen entsteht keine eigensténdige
Mitgliedschaft in der gesetzlichen
Krankenversicherung.

Die Beschaftigten erwerben daraus keine
eigenen Leistungsanspriche und ihr
Krankenversicherungsschutz richtet sich nach
der bestehenden Mitgliedschaft oder
Familienversicherung.

6. Meldungen zur Sozialversicherung
Auch fur geringfugig Beschaftigte — sowohl
bei Minijobs als auch bei kurzfristigen

Beschaftigungen — gilt im Wesentlichen das
Ubliche Meldeverfahren. Arbeitgeber missen

Geringfligige Beschéftigung

Anmeldungen, Abmeldungen, sonstige
Meldungen und Jahresmeldungen erstatten.

Bei geringfugig entlohnten Beschaftigungen
mussen Sie — wie bei versicherungspflichtig
Beschaftigten — auch das Entgelt melden.

Seit dem 1. Januar 2022 gilt: In allen
Entgeltmeldungen fiir geringfiigig entlohnte
Beschéaftigungen missen Steuerdaten und
das Geburtsland angegeben werden, falls
die Rentenversicherungsnummer noch nicht
bekannt ist.

Wichtig: Zustandig flur Beitrage und
Meldungen fir geringfiigig Beschaftigte ist in
der Regel die Minijob-Zentrale. Die Kontakt-
daten und Online-Angebote (z. B. Minijob-
Manager) finden Sie auf der Seite der
Minijob-Zentrale

Personengruppenschlissel und TK-
Service

Fur Meldungen gelten diese Personen-
gruppenschlissel:

= 101 (sozialversicherungspflichtig
Beschéftigte ohne besondere Merkmale)

= 109 (geringfugig entlohnte Beschaftigte)
= 110 (kurzfristig Beschaftigte)

Gut zu wissen: Wird eine Beschaftigung
durch Zusammenrechnung versicherungs-
pflichtig, melden Sie diese mit dem
Personengruppenschltssel 101.

TK-Service

Wir bieten Arbeitgebern 2 Fragebdgen, mit
denen alle Angaben einer geringfligig und
kurzfristig Beschéftigten strukturiert erhoben
werden kann. Sie finden diese
Entscheidungshilfen unter
firmenkunden.tk.de, Suchnummer
2037938.
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https://www.tk.de/resource/blob/2031420/d2308e1976a9258ffd209bc94206a240/beratungsblatt-beschaeftigung-im-uebergangs-midijobbereich-data.pdf
https://www.tk.de/resource/blob/2031420/d2308e1976a9258ffd209bc94206a240/beratungsblatt-beschaeftigung-im-uebergangs-midijobbereich-data.pdf
https://magazin.minijob-zentrale.de/minijob-manager-fuer-arbeitgeber/
https://magazin.minijob-zentrale.de/minijob-manager-fuer-arbeitgeber/
https://www.minijob-zentrale.de/DE/fuer-gewerbetreibende/voraussetzung-zur-anmeldung-eines-minijobs/voraussetzung-zur-anmeldung-eines-minijobs_node.html
https://www.tk.de/firmenkunden/versicherung/versicherung-faq/versicherung-uebergangsbereich/entscheidungshilfe-minijob-oder-kurzfristige-beschaeftigung-2037938
https://www.tk.de/firmenkunden/versicherung/versicherung-faq/versicherung-uebergangsbereich/entscheidungshilfe-minijob-oder-kurzfristige-beschaeftigung-2037938

7. Ubersicht iiber einige Personenkreise (Beispiele)

Sachverhalt

A: Hauptbeschéftigung
: geringfugig entlohnt

[oe]

A: Hauptbeschéaftigung
B: geringfuigig entlohnt

>

: geringfugig (200 Euro)
: geringflgig (420 Euro)

w

: Beamt:in

w >

: geringfugig entlohnt

>

: Selbststandig
B: geringfligig entlohnt

A: Studierende
B: geringfligig entlohnt

A: Studierende

B: mehr als geringflgig
entlohnt, aber unter 20
Std./ Woche

A: Altersvollrentner:in vor
Erreichen der Regelalters-
grenze

B: geringfugig entlohnt

A: Altersvollrentner:in
nach Erreichen der
Regelaltersgrenze

B: geringfligig entlohnt

A: Erziehungsgeld/ -urlaub
B: geringfuigig entlohnt

A: Einkinfte aus
Kapitalvermégen
B: geringfligig entlohnt

1
2

3

KV

versicherungspflichtig
versicherungsfrei
(13 % pauschal)

freiw. (GKV)
versicherungsfrei
(13 % pauschal)

versicherungspflichtig
versicherungspflichtig

PKV
versicherungsfrei
(kein Pauschalbeitrag)

freiw. (GKV)
versicherungsfrei
(13 % pauschal)

GKV?!
versicherungsfrei
(13 % pauschal)

GKV1?
versicherungsfrei
(kein Pauschalbeitrag)

versicherungsfrei
(13 % pauschal)

GKV

versicherungsfrei
(13 % pauschal)

GKV?!
versicherungsfrei
(13 % pauschal)

GKV
versicherungsfrei
(13 % pauschal)

RV

versicherungspflichtig
versicherungspflichtig

versicherungspflichtig
versicherungspflichtig

versicherungspflichtig
versicherungspflichtig

versicherungspflichtig
versicherungsfrei

versicherungspflichtig

versicherungspflichtig

versicherungspflichtig

versicherungspflichtig

versicherungsfrei®

versicherungsfrei
versicherungspflichtig

versicherungspflichtig

Fir Beschaftigungen von Studierenden gelten Sonderregelungen (20-Stunden-Grenze).

Arbeitgeber dennoch die pauschalen RV-Beitrage an die Minijob-Zentrale.

Geringfligige Beschéaftigung

ALV

versicherungspflichtig
versicherungsfrei

versicherungspflichtig
versicherungsfrei

versicherungspflichtig
versicherungspflichtig

versicherungsfrei
versicherungsfrei

versicherungsfrei

versicherungsfrei

2

versicherungsfrei

versicherungsfrei

versicherungsfrei

versicherungsfrei
versicherungsfrei

versicherungsfrei

Ob die Person freiwillig oder pflichtversichert in der GKV ist, spielt fur die Beurteilung der geringflgigen Beschéaftigung keine Rolle.

Rentenversicherungsfreiheit im Minijob gilt nur bei Bezug einer Vollrente wegen Alters ab Erreichen der Regelaltersgrenze. Hier zahlen

Seite 15 von 15



	1. Geringfügigkeitsgrenze 2026
	1.1 Rentenversicherungspflicht – Befreiung im Überblick
	1.2 Ausnahmen –  keine Versicherungs- freiheit
	1.3 Mehrfachbeschäftigungen bei demselben Arbeitgeber
	1.4 Regelmäßiges Entgelt
	1.5 Bestandsschutzregelung bis 31. Dezember 2023
	1.6 Steuerfreie Einnahmen
	1.7 Schwankendes Entgelt
	1.8 Mehrfachbeschäftigungen bei verschiedenen Arbeitgebern
	1.9 Besonderheiten in der Krankenversicherung
	1.10 Überschreiten der Grenzwerte

	2. Kurzfristige Beschäftigungen
	2.1 Zeitgrenzen
	2.2 Überschreiten der Zeitgrenze
	2.3 Dauerarbeitsverhältnis
	2.4 Zusammenrechnung von Beschäftigungen
	2.5 Berufsmäßige Beschäftigung

	3. Beiträge
	4. Einzugsstelle
	5. Leistungen
	6. Meldungen zur Sozialversicherung
	7. Übersicht über einige Personenkreise (Beispiele)

